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Steuerliche Hinweise und Gestaltungsempfehlungen  

zum Jahresende 2025 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
mit der aktuellen Ausgabe unserer Mandanteninformation möchten wir Ihnen Hinweise auf 
mit dem Jahreswechsel einhergehende Rechtsänderungen und ggf. vor dem Jahreswechsel 
noch zu treffende Dispositionen geben. Daneben informieren wir Sie wie gewohnt über Ak-
tuelles aus der Gesetzgebung. Da unsere Ausführungen Einzelfallberatungen nicht ersetzen 
können, bitten wir, diese im Zweifelsfall in Anspruch zu nehmen. Diese und frühere Ausgaben 
unserer Mandanteninformation können Sie unter www.turnbullirrgang.de auch im Internet 
nachlesen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2026! Bitte bleiben Sie gesund! 

 
Ihr Team  

der 
Turnbull & Irrgang 

GmbH 
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STEUERERKLÄRUNGEN 2024 

Die Frist für die Abgabe der Steuererklärungen 
2024 endet für steuerlich beratene Steuerpflich-
tige am 30. April 2026. Diese Frist ist nicht ver-
längerbar und führt bei verspäteter Abgabe der 
Erklärungen regelmäßig zu einer Festsetzung 
von Verspätungszuschlägen i. H. v. 0,25 % der 
festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 € mo-
natlich.  

Um Verspätungszuschläge zu vermeiden, bitten 
wir die von uns vertretenen Mandanten daher 
(soweit noch nicht erfolgt), die für die Erstellung 
der Erklärungen erforderlichen Unterlagen zeit-
nah bei uns einzureichen. 
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1. Gesetzgebungsreport 
Das am Anfang dieses Jahres in Kraft getretene 
„Gesetz zur Fortentwicklung des Steuerrechts 
und zur Anpassung des Einkommensteuerta-
rifs“ bringt für das Jahr 2026 u. a. folgende Ände-
rungen mit sich: 

· Anhebung des in den Einkommensteuertarif 
integrierten Grundfreibetrags um 252 € auf 
12.348 € (2025: 12.096 €). 

· Erhöhung der Freigrenzen für den Solidari-
tätszuschlag für den Veranlagungszeitraum 
2026 auf 20.350 € bei Einzel- und 40.700 € bei 
Zusammenveranlagung; für den Veranla-
gungszeitraum 2025 lagen die Freigrenzen bei 
19.950 € bei Einzelveranlagung und 39.900 € 
bei Zusammenveranlagung.  

· Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrags 
um 156 € auf 6.828 € im Veranlagungszeit-
raum 2026 (2025: 6.672 €) sowie des Kinder-
geldes um 4 € ab dem 1. Januar 2026 auf 259 € 
monatlich (2025: 255 €).  

· Anhebung der Eckwerte des Einkommensteu-
ertarifs zum Ausgleich der sog. kalten Progres-
sion für den Veranlagungszeitraum 2026 mit 
Ausnahme der Eckwerte für die sog. „Rei-
chensteuer“. 

Mitte Juli dieses Jahres ist das „Gesetz für ein 
steuerliches Investitionssofortprogramm zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land“ in Kraft getreten. Hiermit sind insbesondere 
folgende, teilweise schon ab dem 1. Juli 2025 
(rückwirkend) geltende Neuregelungen einge-
führt worden: 

· Der Steuersatz zur Körperschaftsteuer sinkt 
von den aktuellen 15 % p. a., beginnend ab 
dem Veranlagungsjahr 2028, bis zum Veranla-
gungsjahr 2032 jeweils um 1 % p. a. bis auf 
10 %. 

· Auf nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 angeschaffte oder hergestellte 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens dürfen degressive Abschreibungen 
von 30 % p. a. geltend gemacht werden. Die 
Höhe der Abschreibungen darf maximal das 3-
fache der linearen Abschreibung betragen, 
wodurch sich bei Wirtschaftsgütern mit Nut-
zungsdauern oberhalb von 10 Jahren Limitie-
rungen ergeben.  

 

· Auf nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 angeschaffte Elektrofahr-
zeuge können nunmehr bereits im Jahr der An-
schaffung 75 % der Anschaffungskosten als 
Sonderabschreibung steuerlich geltend ge-
macht werden. 
Nach dem ersten Jahr der Sonderabschreibung 
von 75 % erfolgt die weitere Abschreibung ge-
staffelt wie folgt: Im zweiten Jahr mit 10 %, in 
den beiden folgenden Jahren mit jeweils 5 %, 
im vierten Jahr mit 3 % und im fünften Jahr mit 
2 % der Anschaffungskosten. Damit ist nach 
dem fünften Jahr eine Vollabschreibung des 
Elektrofahrzeugs erfolgt. 

· Für die Privatfahrten von Elektrofahrzeugen 
galt der Satz von 0,25 % monatlich nur bis zu 
maximalen Anschaffungskosten von 70 T€; 
diese Grenze wurde nunmehr für alle nach dem 
30. Juni 2025 angeschafften oder geleasten 
Fahrzeuge auf 100 T€ heraufgesetzt. Bei die 
vorgenannte Grenze übersteigenden Anschaf-
fungskosten wird die Privatnutzung des Elekt-
rofahrzeugs monatlich mit 0,5 % der Anschaf-
fungskosten besteuert.  

Am vergangenen Freitag hat der Bundestag das 
sog. „Steueränderungsgesetz 2025“ beschlossen, 
womit u. a. folgende ab dem 1.  Januar 2026 gel-
tende Änderungen vorgesehen sind: 

· Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 
ersten gefahrenen Kilometer auf 38 ct.; 

· Senkung des Umsatzsteuersatzes für Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleistungen mit 
Ausnahme der Abgabe von Getränken von 19 % 
auf 7 %. 

· Anhebung der Freigrenzen für den steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
eines Vereins von aktuell 45 T€ auf 50 T€ jähr-
liche Einnahmen sowie für die Pflicht der sog. 
zeitnahen Mittelverwendung eines Vereins 
von aktuell 45 T€ jährlicher Einnahmen auf 
100 T€.  

· Anhebung der Übungsleiter-/Ehrenamtspau-
schalen von derzeit 3.000 €/840 € p. a. auf 
3.300 €/960 € p. a. 

Hinweise: Ob der Bundesrat dem Steuerände-
rungsgesetz 2025 in seiner Sitzung am 19. De-
zember 2025 zustimmt, ist nach derzeitigem 
Stand nicht sicher. 
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2. Eilige Hinweise für Kapitalanleger 

Seit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 
2009 werden für Verluste aus der Veräußerung 
von Aktien, für die eine Verrechnung ausschließ-
lich mit entsprechenden Gewinnen zulässig ist, 
sowie aus sonstigen Anlagen, mit denen auch Di-
videnden oder Zinsen verrechnet werden können, 
von den Banken gesonderte „Verlusttöpfe“ ge-
führt. Ein Verlustausgleich zwischen Konten und 
Depots von Ehegatten bzw. unterschiedlichen 
Banken erfolgt unterjährig nicht.  
Eine solche Verrechnung kann nur im Wege der 
Einkommensteuerveranlagung erfolgen. Hier-
zu muss der Anleger bei seiner Bank unwiderruf-
lich die Ausstellung einer Verlustbescheinigung 
für noch nicht verrechnete Verluste beantragen, 
aufgrund derer der bankseitige Verlusttopf zum 
Jahresende 2025 auf null gesetzt wird. Der Antrag 
auf Ausstellung der Verlustbescheinigung muss 
der Bank spätestens am 15. Dezember 2025 vor-
liegen.  

3. Einkünfteverlagerung in das Jahr 2026 
Der Einkommensteuertarif 2025 resp. 2026 stellt 
sich nach aktuellem Gesetzesstand wie folgt dar:  

 2025 2026 
Grundfreibetrag 12.096 €1 12.348 €1 
Eingangssteuersatz 14 % 14 % 
 
Spitzensteuersätze 
a) 
 anwendbar ab 
  
b)  
 anwendbar ab 
 

 
 

42 % 
68.481 €1,2  

 
45 % 

277.826 €1,2 

 
 

42 % 
69.879 €1,2  

 
45 % 

277.826 €1,2 

1 Verdoppelung für Ehegatten/eingetragene Lebenspartnerschaften  

2 Sonderregelungen für thesaurierte Gewinne aus Personengesellschaften 

Unter Berücksichtigung des progressiven Ein-
kommensteuertarifs kann es unter Zins- und/oder 
Liquiditätsaspekten möglicherweise sinnvoll sein, 
Einkünfte aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 
(oder umgekehrt) zu verlagern.  

Hierfür bieten sich u. a. nachfolgende Maßnah-
men an: 

a) Im betrieblichen Bereich 

· Vorziehen geplanter Investitionen; 

· Inanspruchnahme der Sofortabschreibung bei 
geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu ei-
nem Betrag von 800 € (netto); diese Grenze gilt 
unabhängig davon, ob eine Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug besteht;  

· Inanspruchnahme von anstehenden Beratun-
gen oder vorzeitigen Werbetätigkeiten; 

· Auflösung von Vertragsverhältnissen mit Ab-
findungsrisiken; 

· Durchführung notwendiger Instandsetzungs- 
und Wartungsarbeiten; 

· Erteilung/Erhöhung von Pensionszusagen; 

· Zusage von später fällig werdenden Mitarbei-
tergratifikationen etc.; 

· Abschluss von Auftragsarbeiten/Ausführung 
von Lieferungen erst in 2026; 

· Ausübung der degressiven Abschreibung für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens i. H. v. 30 % p. a., max. des 3,0- fachen 
Betrages bei linearer Abschreibung für nach 
dem 30. Juni 2025 und bis zum 1. Januar 2028 
angeschaffte Wirtschaftsgüter. 

· Bereits für nach dem 31. Dezember 2020 en-
dende Wirtschaftsjahre besteht für begünstigte 
Wirtschaftsgüter (bestimmte Computerhard-
ware sowie Software) steuerlich das Wahl-
recht, von einer nur noch einjährigen Nutzungs-
dauer auszugehen. Handelsrechtlich ist unver-
ändert eine Abschreibung über die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer vorzunehmen. 

· Ausübung der Poolabschreibung: Statt der 
o. g. Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter sowie der „normalen“ linearen Ab-
schreibung kann für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter bei Aufwendungen zwischen 250 € und 
1.000 € (jeweils netto) die sog. Poolabschrei-
bung mit jährlich 20 % der Aufwendungen vor-
genommen werden. 

b) Bei Einnahmen-Überschussrechnungen 
Im Gegensatz zu Bilanzierenden richtet sich bei 
Einnahmen-Überschussrechnungen der Zeitpunkt 
der steuerlichen Berücksichtigung (mit Ausnahme 
der Abschreibungen) nicht nach der wirtschaftli-
chen Entstehung von Forderungen und Verbind-
lichkeiten, sondern nach dem jeweiligen Zah-
lungszu- resp. -abfluss der Einnahmen und Ausga-
ben.  
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Somit können durch eine frühere oder spätere 
Rechnungsstellung resp. des Zahlungseingangs 
Einnahmen zeitlich verlagert werden. Entspre-
chend besteht auch bei der Bezahlung von Ein-
gangsrechnungen oder Leistung von Vorauszah-
lungen die Möglichkeit, die Berücksichtigung von 
Ausgaben zeitlich zu steuern. 
Vorgenannte Möglichkeiten gelten auch für Ein-
künfte aus Kapitalvermögen und Vermietungen 
sowie für Sonderausgaben und außergewöhnli-
che Belastungen. 

4. Sozialversicherung – Änderungen in 2026 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozial-
versicherung belaufen sich in 2025/2026 auf fol-
gende Beträge:  

 2025 20261 
Renten-/ Arbeitslosen-
versicherung 
- alte Bundesländer 
  (monatlich) 
- neue Bundesländer 
  (monatlich)  

 
 

8.050,00 € 
 

8.050,00 € 

 
 

8.450,00 € 
 

8.450,00 € 

Gesetzliche Kranken-/ 
Pflegeversicherung 
bundeseinheitlich 
(monatlich) 

 
 

5.512,50 € 

 
 

5.812,50 € 

1      gegenwärtiger Gesetzesstand   

Die Versicherungspflichtgrenze, deren Über-
schreiten einen Wechsel von der gesetzlichen in 
die private Krankenversicherung ermöglicht, 
steigt im kommenden Jahr gegenüber dem Jahr 
2025 von jährlich 73.800,00 € (6.150,00 € monat-
lich) auf 77.400,00 € (6.450,00 € monatlich).  

Für Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 
2002 wegen Überschreitens der Jahresarbeitsent-
geltgrenze versicherungsfrei in der gesetzlichen 
Krankenversicherung waren, steigt die Jahresar-
beitsentgeltgrenze von 66.150,00 € (monat-
lich 5.512,50 €) auf 69.750,00 € (monatlich 
5.812,50 €) im kommenden Jahr. 
Der Beitragssatz zur Rentenversicherung bleibt 
mit 18,6 % im kommenden Jahr ebenso stabil wie 
der Beitragssatz von 2,6 % für die Arbeitslosen-
versicherung; die sog. Künstlersozialabgabe 
wird dagegen von 5,0 % auf 4,9 % abgesenkt. 
 
 

Der allgemeine Beitragssatz für die Krankenver-
sicherung verbleibt in 2026 bei 14,6 %. Der von 
den Krankenkassen neben dem allgemeinen Bei-
tragssatz individuell erhobene einkommensabhän-
gige Zusatzbeitrag steigt durchschnittlich von 
2,5 % in 2025 auf 2,9 % im Jahr 2026. Der allge-
meine Beitragssatz wie auch der Zusatzbeitrag zur 
Krankenversicherung sind auch im Jahr 2026 pa-
ritätisch, d. h. zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zu finanzieren.  

Der allgemeine Beitragssatz für die Pflegeversi-
cherung soll zum 1. Januar 2026 mit 3,6 % unver-
ändert gegenüber dem Vorjahr bleiben, damit gilt 
für Kinderlose über 23 Jahren ein Beitragssatz 
von 4,2 %. Für Beitragspflichtige mit mehr als ei-
nem Kind unter 25 Jahren gelten verminderte Bei-
tragssätze.  

5. Welche (betrieblichen) Unterlagen können 
im Jahr 2026 vernichtet werden? 

· Inventare, die bis zum 31. Dezember 2015 auf-
gestellt worden sind (i. d. R. betrifft dies Inven-
tare per 31. Dezember 2014 und früher); 

· Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 
2015 oder früher erfolgt ist, einschließlich der 
zu ihrem Verständnis erforderlichen Organisa-
tionsanweisungen sowie Buchungsbelege aus 
2017 oder früher; 

· Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen, In-
ventare und Lageberichte, die 2015 oder frü-
her aufgestellt worden sind (i. d. R. betrifft dies 
Jahresabschlüsse etc. per 31. Dezember 2014 
und früher); 

· empfangene Handels- und Geschäftsbriefe 
und sonstige für die Besteuerung bedeut-
same Unterlagen aus den Jahren 2019 und frü-
her. 

Darüber hinaus sollten Unterlagen freiwillig auf-
bewahrt werden, die zum Nachweis von Kapital-
einzahlungen bei Kapital- und Personengesell-
schaften oder Anschaffungskosten für Immobi-
lien, Wertpapieren etc. dienen.  

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn 
sie von Bedeutung sind für eine begonnene Au-
ßenprüfung, anhängige steuerstraf- oder bußgeld-
rechtliche Ermittlungen oder bei schwebenden 
oder zu erwartenden Rechtsbehelfsverfahren, z. B. 
im Anschluss an eine Außenprüfung.  
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6. Offenlegung/Hinterlegung der Jahresab-
schlüsse 2024   

Zum Jahresende 2025 läuft die Frist für die Offen-
legungen resp. Hinterlegungen der Jahresab-
schlüsse 2024 ab; diese können durch Ordnungs-
gelder in Höhe von 2.500 € bis 25.000 € erzwun-
gen werden. Ein Ordnungsgeld wird nicht festge-
setzt, wenn die Offenlegung innerhalb einer 
sechswöchigen Nachfrist nachgeholt wird. Das 
Ordnungsgeld verringert sich insb. für kleine und 
Kleinstgesellschaften, sofern die Offenle-
gung/Hinterlegung nach der sechswöchigen 
Nachfrist, jedoch vor einer Ordnungsgeldfestset-
zung erfolgt. In jedem Fall fallen bei verspäteter 
Offenlegung/Hinterlegung Verfahrenskosten von 
derzeit 103,50 € an. 

7. Verlustverrechnung bei Kommanditisten 
Verluste aus der Beteiligung an einer Komman-
ditgesellschaft können Kommanditisten nur bis 
zur Höhe ihres dortigen Kapitalkontos resp. einer 
höheren im Handelsregister eingetragenen 
Hafteinlage verrechnen. Übersteigende Verluste 
können nicht mit anderen positiven Einkünften, 
sondern ausschließlich mit zukünftigen Gewinnen 
aus der jeweiligen Gesellschaft verrechnet wer-
den. Werden überschießende Verluste für 2025 
erwartet, sind folgende Gestaltungen möglich: 

· Erhöhung der Hafteinlage im Handelsregister 
und rechtzeitige Eintragung der Erhöhung im 
Handelsregister vor dem Jahresende 2025. 

· Leistung einer Einlage vor dem Jahresende 
2025 als Bar- oder Sacheinlage oder durch 
Übernahme von Gesellschaftsschulden, z. B. 
Übernahme einer Bankverbindlichkeit, Ver-
zicht auf ein der Gesellschaft gewährtes Ge-
sellschafterdarlehen oder fest zugesagte Tätig-
keitsvergütungen. 

 

8. Minijobs – Änderungen im Jahr 2026 

Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
auf 13,90 € pro Stunde (bislang: 12,82 €) zum 
1. Januar 2026 erhöht sich auch die sog. Geringfü-
gigkeitsgrenze („Minijob“) von bisher 556 € auf 
603 € monatlich. 

9. Haushaltsnahe Dienst- und Handwerker-
leistungen  

Für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen in Privathaushalten kann je Haushalt 
ein Steuerabzug von je 20 % der Arbeitsleistungen 
einschließlich etwaiger Fahrtkosten sowie der 
Umsatzsteuer geltend gemacht werden. Der „Steu-
erbonus“ für die haushaltsnahen Dienstleistun-
gen einschließlich Pflege- und Betreuungsleistun-
gen sowie sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse ist auf 4.000 € p. a. begrenzt 
(max. erreichbar bei Aufwendungen von 20.000 € 
p. a.).  

Für Handwerkerleistungen beträgt der maximale 
Steuerabzug 1.200 € p. a. (max. erreichbar bei 
Aufwendungen von 6.000 € p. a.). Begünstigt sind 
die für die Renovierung, Erhaltung oder Moderni-
sierung berechneten Arbeitsleistungen sowie 
Fahrtkosten eines Handwerkers.  
Hinweise: Für den Steuerabzug müssen entspre-
chende Rechnungen des Dienstleisters oder Hand-
werkers vorliegen, die unbar beglichen worden 
sind. Die steuerliche Zuordnung richtet sich nach 
dem Jahr der Bezahlung der Dienst- oder Hand-
werkerleistung. Je nachdem, ob die vorgenannten 
Höchstbeträge im laufenden Jahr bereits ausge-
schöpft sind, könnte somit erwogen werden, be-
günstigte Arbeiten noch in 2025 oder erst im 
Folgejahr durchführen zu lassen resp. die Beglei-
chung der entsprechenden Rechnungen in 2025  
oder erst 2026 vorzunehmen.  

10. Wichtige Steuertermine/Ende der Zahlungsschonfrist1  

  Januar 2026 Februar 2026 März 2026 
 Einkommen-, Körperschaftsteuer,  
 Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer 

 
- 

 
- 

 
10./13.1 

 Lohn-, Lohnkirchen-, Umsatzsteuer 
 - Monatszahler 
 - Quartalszahler 

 
12./15.1 

12./15.1 

 
10./13.1 

- 

 
10./13.1 

- 
 Gewerbe-, Grundsteuer - 17./20.1 - 

Die Schonfrist gilt grundsätzlich bei Überweisungen und Einzahlungen, nicht jedoch bei Bar- oder  
Scheckzahlungen. Schecks müssen dem Finanzamt mind. 3 Tage vor Fälligkeit der Steuer(n) vorliegen. 

 

 

DIESE INFORMATIONEN SOLLEN ANREGUNGEN FÜR EIGENE ÜBERLEGUNGEN GEBEN. UMFASSENDE PERSÖNLICHE BERATUNG 
WIRD DADURCH NICHT ERSETZT. ALLE INFORMATIONEN OHNE UNSERE GEWÄHR. 

Redaktion: Dipl.-Kfm. Steuerberater Jessica Turnbull  
 (Redaktionsschluss: 9. Dezember 2025) 
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